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V e r t r a g s r e c h t
Jahresentgelt während der Ansparphase 
eines Bausparvertrages unwirksam
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass die in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen einer Bausparkasse enthaltene 
Klausel, mit der die Bausparkasse von den 
Bausparern in der Ansparphase der Bau-
sparverträge ein sogenanntes Jahresentgelt 
erhebt, unwirksam ist.

Die beklagte Bausparkasse verwendet in ih-
ren Allgemeinen Bedingungen für Bauspar-
verträge u.a. die folgende Bestimmung: „Die 
Bausparkasse berechnet während der Spar-
phase jeweils bei Jahresbeginn - bei nicht 
vollständigen Kalenderjahren anteilig - für 
jedes Konto des Bausparers ein Jahresent-
gelt von 12 Euro p.a.“
Der Kläger hält die vorbezeichnete Klausel 
für unwirksam, da sie die Bausparer entge-
gen den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen benachteilige. Er nimmt die 
Beklagte darauf in Anspruch, es zu unterlas-
sen, diese oder eine inhaltsgleiche Klausel 
gegenüber Verbrauchern in Bausparverträ-
gen zu verwenden und sich bei der Abwick-
lung von Bausparverträgen auf die Klausel 
zu berufen.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass die angefochtene Klausel der Inhalts-
kontrolle nach § 307 BGB unterliegt und 
dieser nicht standhält. Das in der Anspar-
phase eines Bausparvertrags erhobene Jah-
resentgelt sei weder Gegenleistung für eine 
vertragliche Hauptleistung noch Entgelt für 

eine Sonderleistung der Beklagten und da-
mit keine kontrollfreie Preishauptabrede. 
Die von der Bausparkasse in der Anspar-
phase geschuldete Hauptleistung bestehe 
einerseits in der Zahlung der Zinsen auf 
das Bausparguthaben sowie andererseits 
darin, dem Bausparer nach der Leistung 
der Bauspareinlagen einen Anspruch auf 
Gewährung eines niedrig verzinslichen Bau-
spardarlehens aus der Zuteilungsmasse zu 
verschaffen. Mit dem Jahresentgelt würden 
demgegenüber Verwaltungstätigkeiten der 
Beklagten in der Ansparphase bepreist, die 
sich mit der bauspartechnischen Verwal-
tung, Kollektivsteuerung und Führung einer 
Zuteilungsmasse umschreiben lassen. Hier-
bei handele es sich lediglich um notwen-
dige Vorleistungen, nicht aber um eine von 
der Beklagten in der Ansparphase geschul-
dete Hauptleistung.
Die Klausel ist unwirksam, weil die Erhebung 
des Jahresentgelts in der Ansparphase eines 
Bausparvertrags mit wesentlichen Grundge-
danken der gesetzlichen Regelung unver-
einbar sei und die Bausparer entgegen den 
Geboten von Treu und Glauben unange-
messen benachteilige.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 15.11.2022 – XI ZR 551/21 –

S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t
Corona-Erkrankung kein Arbeitsunfall 
bei Möglichkeit der Infektion im privaten 
Bereich
Eine Corona-Erkrankung stellt keinen Ar-
beitsunfall dar, wenn die Möglichkeit be-
steht, dass sich der Arbeitnehmer im pri-
vaten Bereich infiziert hat. In diesem Fall 
besteht kein Anspruch auf gesetzlichen Un-
fallschutz. Dies hat das Sozialgericht Kon-
stanz entschieden.
Im April 2021 erkrankte eine in einem klei-
nen Handwerksbetrieb in Baden-Württem-
berg beschäftigte Arbeitnehmerin an Coro-
na. Aufgrund der Erkrankung beanspruchte 
sie die gesetzliche Unfallversicherung. Diese 
lehnte aber die Anerkennung eines Arbeits-
unfalls mit der Begründung ab, dass eine In-
fektion am Arbeitsplatz nicht nachgewiesen 
sei. Die Arbeitnehmerin erhob schließlich 
Klage.
Das Sozialgericht Konstanz entschied ge-
gen die Klägerin. Ihr stehe kein Anspruch 
auf gesetzlichen Unfallschutz zu. Zwar kön-

ne eine Corona-Erkrankung einen Arbeits-
unfall darstellen. Dabei sei unerheblich, dass 
es zu massenhaften Infektionen kommt 
und eine Corina-Infektion somit als eine 
Allgemeingefahr einzustufen sei. Es fehle 
aber die Unfallkausalität. Die Klägerin habe 
nicht nachweisen können, dass sie sich am 
Arbeitsplatz infiziert hat. Es habe auch die 
Möglichkeit einer Infektion im privaten Be-
reich, etwa beim Einkaufen im Supermarkt, 
bestanden.
Sozialgericht Konstanz,
Urteil vom 16.09.2022 – S 1 U 452/22 –

V e r k e h r s r e c h t
Fahrerlaubnis kann bei Vielzahl von Park-
verstößen entzogen werden
Ein Kraftfahrer, der innerhalb eines Jahres 
159 Parkverstöße begeht, ist zum Führen 
von Kraftfahrzeugen ungeeignet; ihm kann 
daher die Fahrerlaubnis entzogen werden. 
Das hat das Verwaltungsgericht Berlin er-
neut entschieden.

Der Kläger war seit 1995 Inhaber einer Fahr-
erlaubnis der damaligen Klasse 3. Im Juli 
2021 erfuhr das Landesamt für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten Berlin, dass ge-
gen den Kläger innerhalb eines Jahres 174 
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren 
geführt worden waren, darunter 159 Park-
verstöße und 15 Geschwindigkeitsüber-
schreitungen. Nach Anhörung des Klägers 
entzog die Behörde ihm daher die Fahrer-
laubnis aufgrund fehlender Kraftfahreig-
nung. Hiergegen wandte der Kläger ein, die 
Verstöße mit den drei auf ihn zugelassenen 
Fahrzeugen hätten andere Personen be-
gangen. Gegen die Entscheidungen habe 
er lediglich kein Rechtsmittel eingelegt, um 
der Behörde Arbeit zu ersparen. Die Ver-
hängung einer Fahrtenbuchauflage sei als 
milderes Mittel zuvor angezeigt gewesen. 
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Trotz gewissenhafter Bearbeitung der 
Beiträge kann eine Haftung für die Inhalte 
nicht übernommen werden. Verbindliche 
Auskünfte können nur im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses erteilt werden. 
Bildquellen: pixabay.com, Fotolia.com

Er sei beruflich auf die Fahrerlaubnis ange-
wiesen.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage ab-
gewiesen. Zu Recht sei die Behörde von 
einer mangelnden Fahreignung des Klä-
gers ausgegangen. Zwar hätten dem Ba-
gatellbereich zuzurechnende Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten bei der Prüfung der 
Fahreignung grundsätzlich außer Betracht 
zu bleiben. Anders sei dies aber, wenn ein 
Kraftfahrer offensichtlich nicht willens sei, 
im Interesse eines geordneten, leichten 
und ungefährdeten Verkehrs geschaffene 
bloße Ordnungsvorschriften zu beachten. 
Hier begründe bereits die Anzahl der für 
sich genommen unbedeutenden Verstöße, 
die nahezu ausnahmslos im Wohnumfeld 
begangen worden seien, Zweifel an der Eig-
nung des Klägers. Es komme auch nicht da-
rauf an, ob möglicherweise andere Familien-
angehörige für die Verstöße verantwortlich 
seien. Denn derjenige, der durch zahlreiche 
ihm zugehende Bußgeldbescheide erfahre, 
dass Personen, die sein Fahrzeug benutzten, 
laufend gegen Verkehrsvorschriften verstie-
ßen, und dagegen nichts unternehme, zei-
ge hierdurch charakterliche Mängel, die ihn 
selbst als einen ungeeigneten Verkehrsteil-
nehmer auswiesen. Sei die Entscheidung zur 
Entziehung zwingend vorgesehen, komme 
es auch nicht darauf an, ob der Betroffene 
die Fahrerlaubnis beruflich benötige.
Verwaltungsgericht Berlin,
Urteil vom 28.10.2022 – 4 K 456/21 –

M i e t r e c h t
Keine Notwendigkeit zur Beifügung des 
zur Begründung einer Mieterhöhung he-
rangezogenen Mietspiegels
Wird zur Begründung einer Mieterhöhung 
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete auf ei-
nen Mietspiegel Bezug genommen, so muss 
dieser nicht beigefügt werden. Dies gilt aber 
nur, wenn der Mietspiegel allgemein zu-
gänglich ist. Dies hat der Bundesgerichtshof 
entschieden.
Im November 2018 sollte der Mieter einer 
3-Zimmer-Wohnung in Nürnberg seine 
Zustimmung zu einer Mieterhöhung bis 
zur ortsüblichen Vergleichsmiete geben. 
Das Schreiben der Vermieterin enthielt 
sämtliche maßgeblichen Merkmale der 
Wohnung und nahm Bezug auf den Nürn-
berger Mietspiegel 2018. Beigefügt war er 
aber nicht. Da der Mieter der Mieterhöhung 
nicht zustimmte, erhob die Vermieterin Kla-
ge auf Erteilung der Zustimmung.
Sowohl das Amtsgericht Nürnberg als auch 
das Landgericht Nürnberg-Fürth wiesen die 
Klage als unzulässig ab. Nach Auffassung 
des Landgerichts werde das Mieterhö-
hungsverlangen nicht den formalen Anfor-
derungen des § 558 a BGB gerecht. Denn es 
fehle an einer ausreichenden Begründung, 
da dem Schreiben nicht der in Bezug ge-
nommene Mietspiegel beigefügt war. Ge-
gen diese Entscheidung richtete sich die 
Revision der Vermieterin.
Der Bundesgerichtshof entschied zu Guns-
ten der Vermieterin. Die Beifügung des 
Mietspiegels sei nicht erforderlich gewesen. 
Der vom Vermieter zur Begründung seines 
Erhöhungsverlangens herangezogene Miet-
spiegel müsse jenem Schreiben nicht beige-

fügt werden, wenn es sich um einen allge-
mein zugänglichen Mietspiegel handele. 
Dies sei auch dann der Fall, wenn der Miet-
spiegel gegen eine geringe Schutzgebühr 
von etwa 3 € von privaten Vereinigungen 
an jedermann ausgegeben wird oder der 
Vermieter dem Mieter eine wohnortnahe 
Einsichtsmöglichkeit anbietet. In einem sol-
chen Fall sei es dem Mieter zumutbar, zur 
Überprüfung des Mieterhöhungsverlangens 
auf den ihm zugänglichen Mietspiegel zu-
zugreifen.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 07.07.2021 – VIII ZR 167/20 –

B a n k r e c h t
Klauseln über Verwahrentgelte für Spar-
einlagen unwirksam
Das Landgericht Frankfurt am Main hat 
entschieden, dass Klauseln der Com-
merzbank AG, die ein Verwahrentgelt 
auf Spareinlagen vorsehen, die Kun-
den unangemessen benachteiligen und 
nicht verwendet werden dürfen.
Geklagt hatte die Verbraucherzentrale 
Hamburg. Sie beanstandete Bestim-
mungen im Preis- und Leistungsver-
zeichnis bzw. dem Preisaushang der 
Commerzbank AG, die ein Entgelt von 
0,5 % p.a. auf Einlagen in Sparkonten 
vorsahen. Neukunden hatten das Ent-
gelt oberhalb eines Freibetrages von 
50.000 Euro zu zahlen. Für Bestands-
kunden waren je nach Dauer der Ge-
schäftsbeziehungen höhere Freibeträge 
von bis zu 250.000 Euro vorgesehen. 
Seit Juli 2022 erhebt die Bank keine 
Verwahrentgelte mehr.
Die auf Bankenrecht spezialisierte 25. 
Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt 
am Main stellte in ihrem verkündeten 
Urteil fest: „Die Klauseln sind unwirk-
sam, weil sie die Kunden entgegen Treu 
und Glauben unangemessen benach-
teiligen.“ Zur Begründung führte die 
Kammer aus, die Klauseln stellten Preis-
nebenabreden dar, denn sie würden Be-
triebskosten der Bank ohne eine echte 
Gegenleistung auf die Kunden abwäl-
zen und sie wichen von dem gesetz-
lichen Typus der Spareinlage ab. Cha-
rakteristisch für eine Spareinlage sei 
es, dass ein Kunde der Bank sein Geld 
anvertraue, um durch Zinsen eine Ren-
dite zu erzielen. „Die Verwahrung des 
Geldes ist logische Folge des Ansinnens 
der Bank, mit dem Geld zu arbeiten“, 
so die Kammer. „Von einer Gebühr für 
die Verwahrung geht das Gesetz aber 
nicht aus.“ Negative Zinsen widersprä-
chen dem gesetzlichen Leitbild und 
seien systemfremd. Die Klauseln seien 
außerdem unwirksam, weil sie gegen 
das sog. Transparenzgebot verstießen. 
„Das Verwahrentgelt wird nicht als ei-
genes Einlagemodell eingeführt mit 
einer Wahl des Kunden, sondern über 
eine „versteckte“ und leicht zu über-
sehende Fußnote, die weit entfernt vom 
Einlagenmodell erläutert wird“, stellten 
die Richterinnen und Richter in ihrem 
Urteil fest.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 18.11.2022 – 2-25 O 228/21 –

V e r k e h r s r e c h t
Fuchs am Straßenrand rechtfertigt kein 
starkes Abbremsen
Ein Fahrzeugführer darf nicht wegen eines 
am Straßenrand befindlichen Fuchses stark 
abbremsen. Kommt es zu einem Auffahr-
unfall, so kann er unter keinen Umständen 
mehr als 2/3 seines Schadens ersetzt ver-
langen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn dem 
nachfolgenden Fahrzeugführer nicht nach-
gewiesen werden kann, einen zu geringen 
Sicherheitsabstand eingehalten zu haben. 
Dies hat das Amtsgericht Pfaffenhofen ent-
schieden.

An einem Tag im April 2021 ereignete sich 
zur Mittagszeit auf einer Straße in Oberbay-
ern ein Verkehrsunfall, als eine Skoda-Fah-
rerin wegen eines am Straßenrand befind-
lichen Fuchses ihr Fahrzeug stark abbremste 
und das nachfolgende Fahrzeug auffuhr. 
Die Haftpflichtversicherung der nachfol-
genden Fahrzeugführerin regulierte 2/3 des 
Schadens der Skoda-Fahrerin. Diese wollte 
aber ihren sämtlichen Schaden ersetzt ha-
ben und erhob daher Klage.
Das Amtsgericht Pfaffenhofen entschied 
gegen die Klägerin. Ihr stehe kein Anspruch 
auf weiteren Schadensersatz zu. Die Kläge-
rin habe verkehrswidrig stark abgebremst, 
da es dafür keinen zwingenden Grund im 
Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 StVO gegeben 
habe. Die Vorschrift wolle Auffahrunfälle 
verhüten und Verkehrsteilnehmer vor den 
dadurch drohenden Sach- und Personen-
schäden schützen. Daher liege ein zwin-
gender Grund nur vor, wenn das starke 
Abbremsen zum Schutz von Rechtsgütern 
und Interessen erfolgt, die dem genann-
ten Schutzobjekt der Vorschrift mindestens 
gleichwertig sind.
Bei der vorzunehmenden Güterabwägung 
sei nach Auffassung des Amtsgerichts ein 
Kraftfahrzeug gegenüber einem Kleintier als 
das höherwertige Rechtsgut anzusehen. Ein 
Kraftfahrzeug dürfe auf ein kleines Tier, das 
auf der Fahrbahn für ihn und sein Fahrzeug 
keine Gefahr bildet, nur Rücksicht nehmen, 
wenn ihm das ohne Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit möglich ist. Eine Gefahr 
für die Klägerin oder deren Fahrzeug habe 
nicht bestanden. Der Schutz des Tieres habe 
deshalb hinter dem Schutz des nachfol-
genden Verkehrs zurücktreten müssen.
Amtsgericht Pfaffenhofen a.d. Ilm,
Urteil vom 16.09.2022 – 1 C 130/22 –
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